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Anhang III 

Produktinformation 

 
 
 
Anmerkung: 

Diese Produktinformation ist das Ergebnis des Bewertungsverfahrens, auf das sich die 
Kommissionsentscheidung bezieht. 

Die Produktinformation kann nachfolgend durch die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten in 
Zusammenarbeit mit dem Referenzmitgliedsstaat, wie zutreffend, gemäß dem in Kapitel 4 von Titel III 
der Richtlinie 2001/83/EG festgelegten Verfahren aktualisiert werden. 
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Produktinformation 

Die geltende Produktinformation ist die endgültige Fassung, die während des Verfahrens der 
Koordinierungsgruppe erzielt wurde. 


